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Vorwort 

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Wir freuen uns über die Entscheidung, eine Ausbildung an der HBLVA für chemi-

sche Industrie anzutreten, einer Schule mit gutem Ruf und großer Anerkennung in 

der Wirtschaft.  

Gute Kommunikation zwischen LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern/Erziehungs-

berechtigten ist uns sehr wichtig. 

Deshalb haben wir in diesem Informationsheftchen alle relevanten Informationen für 

den Schulstart zusammengefasst. 

 

Wir wünschen alles Gute für einen bestmöglichen Start! 

 

Die Direktorin 

HR Ing. Mag. Dr. Annemarie Karglmayer e.h. 
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Teil A 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
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Die ersten Tage an der Rosensteingasse 

MONTAG 

Am Montag, den 5. September 2022, findet die Klasseneröffnung um 10:00 Uhr 

statt. Die SchülerInnen erhalten einen Ausdruck ihres Stammblatts und die Zah-

lungsinformationen für Arbeitsmittelbeitrag, Haftpflichtversicherung und Elternver-

einsbeitrag und es werden allgemeine Informationen verlautbart. Die Klasseneröff-

nung dauert circa eine Stunde. 

DIENSTAG 

Am Dienstag, den 6. September 2022, wird Organisatorisches erledigt; voraussicht-

lich dauert dies vier Stunden.  

Es sind unbedingt folgende Dokumente im Original und in Kopie mitzubringen:  

 Geburtsurkunde  

 Staatsbürgerschaftsnachweis (eventuell Pass oder Übersetzung) 

 Meldezettel 

 e-card (Sozialversicherungskarte) 

 letztes Jahreszeugnis und Zeugnis der 8. Schulstufe, wenn nicht ident 

 Ausdruck des Stammblatts, korrigiert und unterschrieben 

An diesem Tag werden auch die KlassenfunktionärInnen bestimmt. Interessierte 

und engagierte SchülerInnen werden ausgewählt, verantwortungsvolle Aufgaben zu 

übernehmen: Es gibt Klassenkassiere, Verantwortliche für das Klassenbuch, Ko-

pierordnerInnen und Umweltbeauftragte. 

Schlussendlich ist der Schulfotograf im Haus, um ein Foto anzufertigen und um 

Klassenfotos zu machen. Das Foto wird für die eduCard benötigt. Des Weiteren wird 

das Foto ausschließlich für das elektronische Klassenbuch WebUntis, für die Lern-

plattform Eduvidual und für die Schülerverwaltung Sokrates verwendet. 

MITTWOCH 

Ab Mittwoch, den 9. September 2022 findet grundsätzlich stundenplanmäßiger Un-

terricht statt.  Zur ersten Orientierung und zum Kennenlernen des Schulhauses fin-

det an diesem Tag ein Informationsparcour statt. Außerdem kommt die Schulärz-

tin vorbei und der KlassenvorständInnen erledigt weitere wichtige Aufgaben. 

DONNERSTAG UND FREITAG 

Am Donnerstag und Freitag finden insgesamt 4 Workshops statt: ein Klassenvor-

standsworkshop für Teambuildung und Spindvergabe; ein EDV-Workshop für den 
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Zugang zum WLAN, für Microsoft 365, Moodle, WebUntis und Schoolfox; ein Work-

shop für Zeitmanagement und Strukturierung und zur Vorstellung der Jugendcoa-

ches und der Vergabe der Schulbücher und ein Chemie- und Umwelt-Workshop mit 

Experimentalvortrag und Information zur Mülltrennung. 

DIE WEITEREN SCHULWOCHEN 

In der dritten Woche findet ein Elternabend mit den Jahrgangs- bzw. Klassenvor-

ständInnen statt, bei dem diverse organisatorische Punkte besprochen werden, 

Schoolfox erklärt und eingerichtet wird und unser Bildungskompass zur Veran-

schaulichung des schulischen Erfolgs vorgestellt wird. 

Ein weiterer Elternabend mit der Schulleitung und den Jahrgangs- bzw. Klassenvor-

ständInnen findet Ende Oktober (kurz vor den Herbstferien) statt. 

Kommunikation 

SPRECHSTUNDEN 

Für die 1. Klassen gibt es die bereits erörterten Elternabende; es gibt jedoch keinen 

Sprechtag. Bitte vereinbaren Sie mit den LehrerInnen bei Bedarf Termine in den 

jeweiligen Sprechstunden. Die Liste mit den Sprechstunden ist auf der Homepage 

ab ca. Ende September abrufbar, sobald der Stundenplan fix bleibt.  

In vielen Fällen gibt es die Möglichkeit, auch zu anderen Zeiten einen Termin aus-

zumachen bzw. Rücksprache per E-Mail oder Telefon zu halten. Sie können alle 

LehrerInnen über die jeweilige Mailadresse vorname.nachname@hblva17.ac.at er-

reichen. 

Beachten Sie aber, dass nur die im Stammblatt angegebenen Kontaktdaten – E-

Mail-Adressen und Telefonnummern – offiziell sind. Nur über diese darf die Kom-

munikation erfolgen. 

UNTIS 

Für die Dauer der ersten drei bis vier Wochen gibt es ein Klassenbuch in Papier-

form, danach wird nur noch das elektronische Klassenbuch WebUntis verwendet. 

Alle SchülerInnen bekommen einen Zugang mit einem selbst zu bestimmenden 

Passwort; der zu verwendende Schulname ist htbla17. Sie als Erziehungsberech-

tigte bekommen keinen Extra-Zugang; Sie müssen sich den Zugang mit Ihrem Kind 

teilen. Beachten Sie bitte Folgendes: Bei drei fehlgeschlagenen Versuchen, sich 

einzuloggen, wird der Zugang automatisch gesperrt. 

Für Mobiltelefone gibt es die App „Untis Mobile“ sowohl für Android als auch für 

iPhone. Über einen Webbrowser kann man sich zudem auf WebUntis 

(https://asopo.webuntis.com) einloggen. 

mailto:vorname.nachname@hblva17.ac.at
https://asopo.webuntis.com/
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Auf Web-Untis sind der aktuelle Stundenplan und Stundenplanänderungen ein-

sehbar. Des Weiteren sind dort Schularbeiten und Tests eingetragen. Die Fehl-

stunden Ihres Kindes sind ebenfalls sichtbar. 

Es gibt Unterschiede zwischen der Smartphone-App und der Webversion. So ist es 

z.B. nur in der Webversion möglich, direkt ein Entschuldigungsformular für Fehl-

stunden auszudrucken. 

SCHOOLFOX 

An unserer Schule wird SchoolFox verwendet, hauptsächlich als digitales Mittei-

lungsheft und zur Kommunikation zwischen LehrerInnen und Eltern/Erziehungsbe-

rechtigten. Die Zugangscodes bekommen Sie beim ersten Elternabend. 

EDUFLOW 

Zur Erleichterung von administrativen Vorgängen haben wir das System eduFLOW 

im Einsatz. Mit diesem System können Genehmigungen eingeholt, Entscheidungen 

abgefragt werden und auch Informationen verteilt werden. 

In eduFLOW sind grundsätzlich alle SchülerInnen angelegt. Die Eltern werden 

ebenfalls mit der im HTL Anmeldesystem hinterlegten E-Mailadresse angelegt. 

Sie bekommen einen Willkommensbrief bezüglich eduFLOW, wo Sie um die Verifi-

kation dieser Mailadresse gebeten werden und wo Sie dann auch zum ersten Mal 

in das System einsteigen.  

Am Schuljahresbeginn werden einige Abfragen, Kenntnisnahmen und Einverständ-

niserklärungen damit abgehandelt. Daher wäre es äußerst wünschenswert, wenn 

Sie die Verifikation bereits vor Schulbeginn durchführen. 

MICROSOFT 365 UND E-MAIL 

Alle SchülerInnen bekommen im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Microsoft 

und dem BMBWF eine Microsoft 365-Lizenz zur Verfügung gestellt (bekannt unter 

ehemals Office 365). Ein vollwertiges Office inklusive 1 TB Cloudspeicher kann da-

mit auf bis zu fünf Endgeräten installiert und benutzt werden (Desktop-PC, Note-

book, Tablet, Handy). Daran gebunden ist auch die Schul-E-Mailadresse. 

Microsoft 365 wird im Unterricht verwendet und die E-Mailadresse ist neben School-

Fox zur schulinternen Kommunikation zwischen Ihrem Kind und den Lehrenden vor-

gesehen.  

An diese E-Mailadressen verschickte Nachrichten gelten als offiziell zugestellt und 

es wird darauf hingewiesen, dass es im Verantwortungsbereich Ihres Kindes liegt, 

die Mailbox regelmäßig abzurufen. So kann z.B. eine Einteilung zu einer Prüfung 

oder einem Nachtest per E-Mail kommuniziert werden. 

Im EDV-Workshop und im Informatikunterricht wird Hilfe bei der Einrichtung der 

Apps geboten. 
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WLAN 

Alle SchülerInnen bekommen Zugang zum schulinternen WLAN. 

EDUVIDUAL 

An unserer Schule wird die Lernplattform Eduvidual verwendet. Für den Zugang zu 

Eduvidual wird ebenfalls ein Passwort benötigt, das bei Bedarf via Schul-E-Mail zu-

rückgesetzt werden kann. 

 In manchen Unterrichtsgegenständen richten die KlassenlehrerInnen einen Eduvi-

dual-Kurs ein, über den z.B. Hausaufgaben, Informationen, Testergebnisse etc. 

kommuniziert werden. 

Krankmeldung und Fehlstunden 

SCHULPFLICHT, AUSBILDUNGSPFLICHT UND UNENTSCHULDIGTE 

FEHLSTUNDEN 

Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, für den regelmäßigen Schulbesuch ih-

rer Kinder zu sorgen. Die Nichterfüllung dieser Pflicht stellt eine Verwaltungsüber-

tretung dar. 

Laut Schulpflichtgesetz § 24, Abs. 4, ist das ungerechtfertigte Fernbleiben der Schü-

lerin oder des Schülers vom Unterricht an mehr als drei aufeinander- oder nicht 

aufeinanderfolgenden Schultagen der neunjährigen allgemeinen Schulpflicht bei 

der Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige zu bringen und von dieser mit einer 

Geldstrafe von 110 € bis zu 440 € zu bestrafen. 

Bei drei unentschuldigten Fehltagen in einem Semester oder 20 unentschuldigten 

Fehlstunden in einem Semester wird daher ein mehrstufiges Verfahren in Gang ge-

setzt. Dieses besteht aus einem verpflichtenden Gespräch zwischen den Erzie-

hungsberechtigten, den SchülerInnen und den JahrgangsvorständInnen. In weiterer 

Folge ist ein Gespräch mit den Jugendcoaches vorgesehen und eine Verwarnung 

durch die Schulleitung. 

Seit 2016 ist gesetzlich eine Ausbildungspflicht verankert, der zufolge alle Men-

schen unter 18 Jahren nach der Pflichtschule eine weiterführende Schule oder eine 

Ausbildung machen müssen. 

KRANKMELDUNG 

Die Krankmeldung erfolgt zunächst mit Angabe einer Begründung telefonisch in 

der Kanzlei ab 7:30 bis spätestens 8:00 unter der Nummer +43 (1) 486 1480-129. 
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Ab einer Abwesenheitsdauer von 3 Tagen ist eine Kontaktaufnahme mit dem Jahr-

gangsvorstand bzw. der Jahrgangsvorständin durchzuführen. 

ENTSCHULDIGUNGEN 

Am ersten Tag des Schulbesuches nach einer Krankheit ist ein unterschriebenes 

Entschuldigungsformular mitzugeben. Dies kann über WebUntis (siehe Seite 9) 

ausgedruckt werden. Ab einer dreitägigen Absenz ist eine ärztliche Bestätigung je-

denfalls innerhalb einer Woche zu erbringen. Bei öfterem Fehlen kann auch für ein-

zelne Fehltage eine ärztliche Bestätigung verlangt werden. 

Bei Arztbesuchen vergessen Sie bitte nicht auf eine Zeitbestätigung. 

Bei außergewöhnlichen Ereignissen im Leben, in der Familie oder im Hauswesen 

der SchülerInnen kann der Jahrgangsvorstand bzw. die Jahrgangsvorständin Ihr 

Kind bei vorherigem Ansuchen für einen Tag einmalig im Semester entschuldi-

gen. Bei weiteren Vorkommnissen oder wenn mehrere Tage betroffen sind, muss 

ein Ansuchen bei der Schulleitung gestellt werden. 

ENTLASSEN VOM UNTERRICHT 

Nur nach Rücksprache mit dem Jahrgangsvorstand bzw. der Jahrgangsvorständin 

oder dem Abteilungsvorstand bzw. der Abteilungsvorständin kann Ihr Kind während 

der Unterrichtszeit entlassen werden. Nähere Bestimmungen sind der Hausordnung 

(Seite 19) zu entnehmen. 

TURNBEFREIUNGEN 

Turnbefreiungen können nur von der Schulärztin nach Abgabe eines ärztlichen 

Attests ausgestellt werden. 

RANDSTUNDEN  

Sollten Randstunden entfallen, dürfen die SchülerInnen vorzeitig entlassen werden. 

Dies wird im digitalen Mitteilungsheft SchoolFox zur Kenntnis gebracht. 

Organisatorisches 

SPINDE 

Allen SchülerInnen wird ein Spind zugeteilt und am Donnerstag oder Freitag der 

ersten Woche übergeben. Für diesen muss ein Schloss mit einem nicht zu dicken 

Bügel, damit es auch passt, angeschafft werden. Im Spind ist gemäß der Hausord-

nung die Oberbekleidung aufzubewahren, die nicht ins Klassenzimmer mitgenom-

men werden darf. Hausschuhpflicht gibt es keine. Wertsachen sollen im Spind nicht 
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aufbewahrt werden. Die Spinde dürfen nicht mit anderen SchülerInnen geteilt wer-

den. 

PAUSEN 

Der Stundenraster an unserer Schule setzt sich aus hundertminütigen Doppelstun-

den mit anschließenden zehnminütigen Pausen zusammen. Das heißt, die Unter-

richtszeiten sind, wenn nicht anders vereinbart, 

  8:00 -  9:40 Uhr  

  9:50 -  11:30 Uhr 

  11:40 - 13:20 Uhr 

  13:30 -  16:10 Uhr 

  16:20 - 18:00 Uhr. 

Während der offiziellen Pausenzeiten gibt es keine Aufsicht. Im Labor wird für kurze 

Pausen zwischendurch ein Pausenbuch geführt. 

Während der Pausenzeiten halten sich die SchülerInnen entweder in den Klassen 

oder in den Pausenräumen auf. Als Pausenräume gelten die Aula im Erdgeschoss 

und die SchülerInnen-Bereiche im 1. bzw. 2. Stock. 

RAUCHVERBOT 

Das Rauchen ist auf der gesamten Schulliegenschaft strengstens untersagt. 

Finanzielles 

WERTGEGENSTÄNDE  

Die Schule übernimmt bei Verlust oder Diebstahl von Wertgegenständen keine Haf-

tung. Wertgegenstände sollten daher in den Spinden nicht aufbewahrt werden. 

BESCHÄDIGTES LABORINVENTAR 

Beschädigtes Laborinventar muss ersetzt werden. Manche Laborgeräte können 

sehr teuer sein. Durch die Schülerhaftpflichtversicherung sind solche Schäden, au-

ßer bei mutwilliger Zerstörung, bis auf einen Selbstbehalt größtenteils abgedeckt. 

KLASSENKASSA 

In jeder Klasse gibt es zwei für die Klassenkassa Verantwortliche. 

Die genaue Handhabung wird mit der Jahrgangs- bzw. KlassenvorständIn abge-

sprochen. 
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FAHRAUSWEIS VOR (VERKEHRSVERBUND OSTREGION) 

Die Schülerfreifahrt muss von den SchülerInnen selbst organisiert werden 

(www.wienerlinien.at). 

Empfohlene Computerausstattung 

Oft wird gefragt, was für eine Computerausstattung zuhause benötigt wird. Noch 

haben wir keine Notebook-Klassen; solche sind aber für die Zukunft geplant. Be-

sonders für den Fernunterricht in der Corona-Zeit sind folgende Voraussetzungen 

essenziell: 

• eine Internetverbindung, die so schnell ist, dass auch Videokonferenzen 
über Microsoft Teams möglich sind 

• ein Drucker 

• ein Smartphone 

• ein Computer, bevorzugt ein Notebook 

Die empfohlene Mindestausstattungsmerkmale für den Computer sind: 

• 8 GB RAM 

• 128 GB Festplatte 

• eine Frontkamera und ein Headset für Videokonferenzen im Fernunterricht 

Die Ausbildung an der Rosensteingasse 

VERHALTENSVEREINBARUNG 

Es gibt eine Verhaltensvereinbarung, die die Vorgangsweisen im Umgang mitei-

nander etwas genauer regelt (siehe Teil B). 

FREIGEGENSTÄNDE UND ZUSATZAUSBILDUNGEN 

Ab den 1. Klassen wird als Freigegenstand Französisch angeboten. Das Zustande-

kommen hängt von der Anzahl der Anmeldungen ab, der Besuch ist ab der Anmel-

dung verpflichtend. 

In den höheren Klassen gibt es auch noch andere Angebote, um spezielle Zu-

satzqualifikationen zu erwerben. Diese erstrecken sich von der European Business 

Competence Licence über das Cambridge Certificate bis hin zu den in unserer Zeit 

immer wichtiger werdenden Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Systemen (ECDL, 

SAP, Cisco Academy, Microsoft Office Specialist) sowie Robotik und KI (EDLRIS) 

http://www.wienerlinien.at/
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und der Peermediationsausbildung. Nähere Informationen gibt es auf der Schul-

Homepage. 

FÖRDERKURSE 

Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit, Förderkurse im Ausmaß von 2 Kursen pro Schü-

lerIn einzurichten, um Defizite in Deutsch, Mathematik und Englisch auszugleichen. 

WAHL DER AUSBILDUNGSRICHTUNG 

Im dritten Jahrgang der Höheren Lehranstalt werden die Klassen gemäß den Aus-

bildungsrichtungen Angewandte Technologie und Umweltschutzmanagement, 

Biochemie und Molekulare Biotechnologie und Chemiebetriebsmanagement 

neu eingeteilt.  

Jede Schülerin, jeder Schüler kann die Ausbildungsrichtung nach entsprechenden 

Informationsveranstaltungen im 2. Jahrgang gemäß den eigenen Interessen wäh-

len. 

PFLICHTPRAKTIKUM 

In der Höheren Lehranstalt und in der Fachschule sind laut Lehrplan Pflichtpraktika 

vorgesehen. Diese Pflichtpraktika müssen in einem chemischen Arbeitsbereich 

stattfinden. Das kann auch z.B. die Qualitätssicherung in einem Textilbetrieb sein, 

wenn sie mit chemischen Analysen erfolgt. 

Wenn keine Pflichtpraktikum-Zeiten nachgewiesen werden können, ist der Antritt zu 

abschließenden Prüfungen nicht möglich. 

RECHTLICHES 

Sollte eine Schülerin bzw. ein Schüler am Jahresende der ersten Klasse mehr als 

drei „Nicht Genügend“ haben, besteht kein Anspruch auf ein Wiederholen. 

Beratungsnetzwerk 

JUGENDBERATERINNEN 

Die JugendberaterInnen sind als Unterrichtende im Schulalltag präsent und verste-

hen sich als Schaltstelle im Beratungsnetzwerk. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, 

den Informationsfluss zwischen allen beratenden Personen und der Schulgemein-

schaft in Gang zu halten und die Kooperation aller Beteiligten zu unterstützen. Schü-

lerInnen und Eltern können sich mit jeglichem Anliegen an sie wenden. 
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BILDUNGSBERATUNG 

Es gibt an der Schule BildungsberaterInnen, die unter anderem Anlaufstelle für Fra-

gen rund um die weitere Bildungslaufbahn und die Ausbildungsoptionen nach dem 

dritten Jahrgang sind. 

JUGENDCOACHING 

Bei jugendspezifischen Themen, schulischer Überforderung, Lern- und Motivations-

schwierigkeiten, persönlichen Belastungen im Freundeskreis oder in der Familie so-

wie eventuellem Schulwechsel sind die Jugendcoaches die richtigen Ansprechpart-

nerInnen. 

SCHULÄRZTIN 

Die Schulärztin leistet Erste Hilfe, berät bei gesundheitlichen Fragen und Beschwer-

den, untersucht SchülerInnen und ist Ansprechperson für Turnbefreiungen. Sie soll 

bei plötzlich auftretenden Beschwerden in der Schule aufgesucht werden. Sie kann 

aber per Gesetz nicht Ihren Hausarzt ersetzen. Sie darf daher weder Rezepte aus-

stellen noch Medikamente verabreichen oder umfangreichere Untersuchungen 

durchführen. 

Nicht nur im Falle von physischen Problemen (z.B. Bauchschmerzen, Kopfschmer-

zen, Hautproblemen, Atembeschwerden) ist sie aufzusuchen, sondern auch bei an-

deren Beeinträchtigungen im schulischen Alltag (z.B. bei Prüfungsangst, Schul-

angst, Stress, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, Sucht und Essstörungen). 

SCHULPSYCHOLOGIN 

Die psychologische Unterstützung bei persönlichen Krisen, bei Mobbing und bei fa-

miliären Problemen zählt neben der Beratung bei Prüfungsängsten, Motivations-

schwierigkeiten und Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten zu den Aufgabenberei-

chen der Schulpsychologin. 

Sie steht sowohl SchülerInnen und Eltern für psychologisch relevante Fragen zur 

Verfügung und kooperiert besonders eng mit der Schulärztin, die wie sie der Ver-

schwiegenheitspflicht unterliegt. 

PEER-MEDIATORINNEN 

Peer-MediatorInnen sind in Streitschlichtung ausgebildete SchülerInnen; sie vermit-

teln im Konfliktfall zwischen zwei SchülerInnen oder Schülergruppen. 

Die Mediation erfolgt auf freiwilliger Basis nach zuvor klar festgelegten Regeln. Das 

Besprochene wird vertraulich behandelt. 
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TUTORINNEN 

Engagierte SchülerInnen des zweiten Jahrgangs fungieren als TutorInnen und hel-

fen den Neuankömmlingen bei allen Anfangsschwierigkeiten und beim Sich-Einle-

ben in der neuen Schulumgebung. 

LEHRERINNEN-TEAM 

Ihr Kind hat eine anspruchsvolle Schullaufbahn gewählt. Die LehrerInnen der Ro-

sensteingasse sind bemüht, die Ausbildung der ihnen anvertrauten Kinder bestmög-

lich zu gestalten, sie in einer aufregenden Zeit ihres Lebens zu begleiten und die 

Freude an der Chemie weiterzugeben. 

MOBBING-PRÄVENTION 

Um Mobbing, einem weitverbreiteten Problem, professionell vorbeugen zu können, 

hat sich unsere Schule dazu entschlossen, neben der Peermediation und der Kri-

minalprävention durch PolizistInnen noch den No Blame Approach-Ansatz zu etab-

lieren. Wir sehen die Notwendigkeit, schnell, kompetent und vor allem lösungsori-

entiert auf Mobbing-Situationen, die sich in Klassen ergeben, reagieren zu können.  

 

Diese Interventionsmethode bietet eine lösungs- und ressourcenorientierte Möglich-

keit, Mobbing zeitnah und nachhaltig in drei einfachen Schritten zu stoppen. Be-

troffene SchülerInnen werden dabei in den Lösungsprozess eingebunden und hel-

fen aktiv mit, die negative Gruppendynamik zu durchbrechen.  

Das Team Präsent (Institut für Gewaltprävention und Beziehungskultur) hat im Vor-

jahr einen Fachvortrag für das gesamte LehrerInnen-Kollegium und Interessierte 

des Elternvereins gehalten. Anschließend hat ein Team von 15 LehrerInnen aus 

unterschiedlichen Fachbereichen die Basis-Fortbildung in der Anwendung dieser 

Mobbing-Interventionsmethode absolviert und seither ist die Rosensteingasse mit 

dem „Schulen lösen Mobbing“-Zertifikat ausgestattet. Im Folgejahr ist eine Erweite-

rung der Ausbildung geplant. Mittelfristig sollen speziell geschulte PeermediatorIn-

nen, unterstützt durch LehrerInnen des Mobbingpräventionsteams, einschlägige 

Workshops in allen ersten Klassen anbieten. 

Anbei finden sich weiterführende Informationen zum No Blame Approach:  

http://www.schulen-lösen-mobbing.at/unsere-initiative.html  

Wichtige Kontaktdaten 

Homepage:  www.hblva17.ac.at  
Direktionssekretariat: +43 (1) 486 14 80 - 129 

http://www.schulen-lösen-mobbing.at/unsere-initiative.html
http://www.hblva17.ac.at/
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Schulpsychologin:  +43 (1) 53120 - 2533 
 +43 664 610 9349 
  beatrix.haller@bmbwf.gv.at 
Schulärztin:  jasmin.gmoser@hblva17.ac.at  
  +43 (1) 486 14 80 – 467 
  Mo: 8:00–12:00 Uhr; Di: 14:30h–16:30 Uhr; 
  Mi: 8:30h–12:30h Uhr; Do: 8:30–12:30 Uhr 
 
  

mailto:beatrix.haller@bmbwf.gv.at
mailto:jasmin.gmoser@hblva17.ac.at
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Teil B 

HAUSORDNUNG 

LABORORDNUNG 

VERHALTENSVEREINBARUNG 

GEBÄUDEPLAN 
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Hausordnung 
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Allgemeine Laborordnung 
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Verhaltensvereinbarung der 

HBLVA für chemische Industrie 

Das Ziel dieser Verhaltensvereinbarung mit SchülerInnen und Eltern ist, in unserem 

gemeinsamen Arbeitsraum ein produktives und angenehmes Klima zu erreichen. 

Die Verhaltensvereinbarung gilt für die Unterrichtszeiten und für alle schulischen 

Veranstaltungen, soll aber auch im Alltag helfen, sich gut zu präsentieren. 

SCHULALLTAG 

Im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit steht ein anspruchsvoller Unterricht, 

um den späteren Herausforderungen in diesem Beruf gerecht zu werden. Schüle-

rinnen und Schüler ebenso wie Lehrerinnen und Lehrer sind gemeinsam für einen 

gelingenden Unterricht verantwortlich. 

Von unseren Schülerinnen und Schülern erwarten wir, dass sie zu einem produkti-

ven Lernklima durch aktives Mitarbeiten und Rücksichtnahme in der Klassenge-

meinschaft beitragen.  

Die Qualität unseres Unterrichts wollen wir durch geeignete, möglichst abwechs-

lungsreiche Methodenwahl, Aktualität und eine regelmäßige Nachbearbeitung si-

chern. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, Selbständigkeit und Mitarbeit in der Gemeinschaft 

zu fördern. Begabungen sollen gestärkt und Interessen geweckt werden, um best-

mögliche Leistungen zu erzielen. 

Fehler können überall passieren. Wir respektieren daher sachliche Hinweise oder 

Kritik und sind offen für ständige Verbesserungen.  

ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 

Erziehungsberechtigte sind in der Schulgemeinschaft wichtige PartnerInnen. 

Dies betrifft: 

• Mitbestimmung und Engagement bei der Gestaltung des schulischen Lebens 

und in den entsprechenden Gremien. 

• Kommunikation mit dem Lehrkörper bzw. der Abteilungs- und Schulleitung.  

• Erziehungsarbeit im privaten Bereich unterstützt die Ausbildung wesentlich.  

• Einladungen der Schule zu Gesprächsterminen sollen zeitnahe wahrgenom-

men werden. 
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• Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei den vielfältigen organisato-

rischen Anforderungen, die der Schulalltag mit sich bringt (regelmäßige Kon-

trolle des Mitteilungsheftes; Leistung der Unterschriften, Anmeldungen, Ent-

schuldigungen, vollständige Unterrichtsmaterialien, sauberer Arbeitsmantel 

und Schutzbrille mit ausreichender Schutzfunktion, Hausaufgaben, Beiträge 

für die Klassenkassa etc.), ist erwünscht. 

ANGENEHMER UMGANG, HÖFLICHKEIT, RESPEKT 

• Alle grüßen einander. 

• Alle sind zuvorkommend gegenüber jenen Personen, die unsere Unterstüt-

zung gut brauchen können. 

• Alle nehmen Rücksicht aufeinander. 

Darüber hinaus kann man sich an das in der Schule vorhandene Unterstützungs-

netzwerk wenden. 

Wir möchten an dieser Stelle auf unser Peer-Mediatorsystem, Vertrauenslehrperso-

nen und die Schulpsychologie hinweisen, die bei vielen Problemen helfen können.  

VERLÄSSLICHKEIT 

Wir legen besonderen Wert auf Verlässlichkeit.  

Das Einhalten von Terminen und Fristen ist die Grundlage für guten Unterricht. 

PÜNKTLICHKEIT 

Mit dem Unterricht wird pünktlich begonnen. Um die Unterrichtszeit effizient zu nut-

zen, müssen alle Beteiligten zu Stundenbeginn in der Klasse sein. 

RUHIGES KLASSENKLIMA 

Wir bemühen uns um einen positiven, anregenden und interessanten Unterricht. 

Dazu sind Konzentration und Ruhe notwendig, aber auch Phasen der Entspannung. 

Die Lehrerinnen und Lehrer bemühen sich, diese verschiedenen Unterrichtsphasen 

zu berücksichtigen. 

Während des Unterrichts bemühen wir uns, andere nicht zu unterbrechen und ei-

nander gegenseitig zuzuhören. 

Ein kollegialer Umgang bedeutet, dass es üblich ist, einander zu helfen. In chemi-

schen Berufen ist man auch wegen der Sicherheit am Arbeitsplatz unbedingt auf 

gegenseitige Unterstützung angewiesen. 

Wir sehen davon ab, Mobiltelefone während der Unterrichtszeit zu verwenden, au-

ßer die Lehrkraft erlaubt die Verwendung für den Unterricht.  
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DIE KLASSENGEMEINSCHAFT UND DIE WÜRDE DER ANDEREN  

Alle helfen am Aufbau einer harmonischen Klassengemeinschaft mit. 

Persönliche Angriffe und Beleidigungen, Mobbing und andere Formen der Ausgren-

zung werden unterlassen. 

Konflikte werden gewaltfrei, offen und fair ausgetragen. Es gibt genügend Möglich-

keiten der Vermittlung (Peer-Mediation, Klassenvorstand bzw. Klassenvorständin, 

Vertrauenslehrer bzw. Vertrauenslehrerin etc.). 

Jede Form von Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung ist verboten und führt zu 

schwerwiegenden Konsequenzen. Alle nehmen ein „Hör auf" oder „Stop" des ande-

ren ernst. 

Besondere Achtsamkeit auf die Würde der anderen ist beim Umgang mit sozialen 

Medien notwendig. 

Alle behandeln Arbeitsplatz und Eigentum von anderen in der Art und Weise, in der 

sie möchten, dass mit ihrem eigenen Eigentum umgegangen wird. 

Es wird daher nichts beschmutzt oder beschädigt und Mitschüler wie Mitschülerin-

nen werden gefragt, bevor deren Eigentum angefasst und benutzt wird. 

SCHULINVENTAR UND UMWELTBEWUSSTSEIN 

Wir alle achten auf Ordnung und Sauberkeit: im Labor, in der Klasse, im Spind, auf 

den Gängen und Toiletten. Zur Entsorgung werden die richtigen Sammelbehälter 

benutzt. Als zertifizierter „EMAS –Betrieb“ wollen wir z.B. durch gezielte Mülltren-

nung oder Einsparen von Ressourcen unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten. 

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sind diesem Grundsatz verpflichtet. 

Unterrichtsräume verlassen wir immer in einem ordentlichen Zustand. Alle benutzen 

das Schulinventar mit Sorgfalt und vermeiden Beschmutzung wie auch Beschädi-

gung. 

PAUSENZEITEN 

• Pausen werden in der Aula oder den anderen dafür vorgesehenen Bereichen 

verbracht. Eingangsbereiche und Gänge dürfen durch Gruppen von Perso-

nen bzw. Gegenstände nicht blockiert werden. 

• Um Verletzungen zu vermeiden, ist jegliches Verhalten, das einen selbst  

oder andere gefährdet, zu unterlassen. 

• Verletzungen werden dem Lehrpersonal oder der Schulleitung unverzüglich 

gemeldet. 

• Rauchen ist im gesamten Schulareal, einschließlich der Freiflächen, verbo-

ten. Der Verkauf von Tabakwaren ist in Österreich ohnehin erst an Personen 

ab dem 18. Lebensjahr erlaubt. 



 

 VERSION 3.0.0 VOM 14.06.2022 SEITE 29 

MAßNAHMEN BEI FEHLVERHALTEN ODER VERSTÖßEN 

Alle müssen sich klar darüber sein, dass ihre Handlungen oder ihr Verhalten sich 

auf die Umgebung auswirken. Wenn es daher zu Verhaltensauffälligkeiten oder gro-

bem Fehlverhalten kommt, wird dies zunächst mit dem Klassenvorstand / der Klas-

senvorständin besprochen.  

Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen werden die nötigen Maßnah-

men entsprechend der Hausordnung ergriffen. 

WICHTIGE GRUNDREGEL 

Es ist besser, Verfehlungen sofort zuzugeben bzw. zu melden. Das fördert Ver-

trauen und ermöglicht das Aufarbeiten und die Wiedergutmachung. 

 

 

Die Direktorin 

HR Ing. Mag. Dr. Annemarie Karglmayer e.h. 
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Gebäudeplan 
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Teil C 

ARBEITSMITTELBEITRAG UND SCHÜLERHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

ELTERNVEREINSSCHREIBEN 

UNTERRICHTSFREIE ZEIT 

HEIMEXPERIMENTE 

KRIMINALPRÄVENTION 

DIAGNOSECHECKS 

FSME, OCTENISEPT, KALIUMIODID 
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Arbeitsmittelbeitrag 

Die Arbeitsmittelbeiträge für das Schuljahr 2022/23 werden je nach Schulstufe und 

Schulform zwischen 50 und 200 € liegen. Die Arbeitsmittelbeiträge steigen dabei 

mit der Schulstufe an, da in den Schwerpunkten (3. und 4. Klassen Fachschule bzw 

4. und 5. Jahrgänge Höhere Lehranstalt) teurere Chemikalien verwendet werden. 

Die Klassen werden zu Beginn des Schuljahres jeweils über den genauen Betrag 

informiert.  

 

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

Die Direktorin 

HR Ing. Mag. Dr. Annemarie Karglmayer e.h. 
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Elternvereinsschreiben 
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Unterrichtsfreie Zeit 

 

An die Erziehungsberechtigten!       

 

Unter Bezugnahme auf den Erlass des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst 

und Sport vom 10.12.1959, Zahl 100.707-12/59 und § 51(3) Schulunterrichtsgesetz 

muss Folgendes verfügt werden: Die Zeit zwischen dem Vormittags- und Nachmit-

tagsunterricht gehört nicht zur Unterrichtszeit. Die Schüler dürfen sich daher wäh-

rend dieser Zeit im Allgemeinen nicht in der Schule aufhalten. 

Es ist nur jenen SchülerInnen der Aufenthalt in der Schule zu gestatten, deren Er-

ziehungsberechtige für die Dauer der Ausbildung an der hiesigen Anstalt ihre Ein-

willigung dazu erteilen. 

 

Die Direktorin 

HR Ing. Mag. Dr. Annemarie Karglmayer e.h. 
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Heimexperimente 

 

Wir weisen dringend darauf hin, dass Experimente von SchülerInnen außerhalb des 

von fachkundigen Lehrkräften beaufsichtigten Laboratoriums- oder Werkstättenbe-

triebes eine außerordentliche Gefährdung der SchülerInnen und anderer anwesen-

der Personen darstellen. 

Leider haben sich gerade in letzter Zeit bei Experimenten, die von den SchülerInnen 

als harmlos angesehen und zuhause durchgeführt wurden, folgenschwere Explosi-

onen ereignet. 

Die Direktion macht alle Eltern bzw. eigenberechtigten SchülerInnen nochmals 

nachdrücklich darauf aufmerksam, dass eine Ausführung von Laboratoriums- oder 

Werkstättentätigkeiten außerhalb des entsprechenden Unterrichts oder der Schule 

untersagt ist. Ebenso besteht keine Notwendigkeit dafür und sie führen zwangsläu-

fig zu einer unnötigen Gefährdung von Personen. 

Chemikalien dürfen weder in die Schule mitgebracht noch aus ihr entfernt werden. 

Wir ersuchen Sie daher dringend, lhrer Tochter / lhrem Sohn derartige Heimexperi-

mente zu verbieten. Der Laborausbildung wird in unserer Schule genügend Zeit ein-

geräumt, um eine erstklassige Ausbildung zur Chemikerin / zum Chemiker zu ge-

währleisten. 

Denken Sie auch an die Folgen, die ein Unfall bei daheim durchgeführten chemi-

schen Versuchen nach sich zieht: schwerste Verletzungsgefahr, Sachbeschädigun-

gen, Straftatbestände (Verstöße gegen Chemikaliengesetze, Schutzmaßnahmen 

etc.), polizeiliche Anzeige, Regressforderungen von Versicherungen, möglicher 

Schulausschluss. 

Wir bitten Sie daher in Ihrem eigenen Interesse, uns bei der Durchsetzung dieser 

dringenden Empfehlungen und Anweisungen zu unterstützen. 

 

Die Direktorin 

HR Ing. Mag. Dr. Annemarie Karglmayer e.h. 
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Kriminalprävention 

 

Für das Schuljahr 2022/2023 ist geplant, in der Klasse Ihres Sohnes / Ihrer Tochter 

ein Kriminalitätspräventionsprojekt durchzuführen. 

Dieses findet in Kooperation mit der zuständigen Polizei-Inspektion Halirschgasse 

im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes Sozial- und Personalkompetenz (SOPK) 

statt. Es zielt auf eine Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Schüler und 

Schülerinnen zu unterschiedlichen Themenbereichen ab. Zur Auswahl werden 

etwa die Themen Jugendschutz/Strafmündigkeit, Cyberkriminalität und Cybermob-

bing stehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

die JugendberaterInnen und SOPK-LehrerInnen der HBLVA 17 
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Diagnosechecks 

 

Ihre Tochter / Ihr Sohn hat sich gemeinsam mit Ihnen für den Besuch einer berufs-

bildenden höheren bzw. mittleren Schule entschieden und damit diesem zukunfts-

orientierten Schultyp das Vertrauen ausgesprochen. 

 

Wir wollen Ihrer Tochter / Ihrem Sohn den Einstieg in die neue Schule erleichtern. 

Deshalb ist es uns wichtig, uns über ihre / seine Vorkenntnisse in Deutsch, Englisch 

und Mathematik zu informieren. Wenn uns bekannt ist, was sie / er besonders gut 

kann bzw. wo Wissenslücken bestehen, können wir versuchen, möglichst früh im 

Schuljahr gezielt zu wiederholen und zu fördern. 

 

In den ersten Schulwochen wird Ihre Tochter / Ihr Sohn an schriftlichen Diagnose-

checks teilnehmen. Diese „Checks" sind keine Prüfungen und es gibt daher 

keine Noten. Sie dienen ausschließlich Ihrer und unserer Orientierung, um best-

möglich auf die Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen zu können. Deshalb ist es be-

sonders wichtig, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn diese Checks ernst nimmt und gewis-

senhaft und selbstständig bearbeitet. 

 

Selbstverständlich werden die Ergebnisse vertraulich behandelt. Sie und Ihre Toch-

ter / Ihr Sohn erhalten auf Wunsch eine individuelle Rückmeldung über die Resul-

tate. 

 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und wünschen Ihrer Tochter / 

Ihrem Sohn eine erfolgreiche Schullaufbahn. 

 

Die Direktorin 

HR Ing. Mag. Dr. Annemarie Karglmayer e.h. 
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Information über FSME 

 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass in Wien vor allem der Westen, das Wie-

nerwaldgebiet sowie der südliche Stadtrand und alle übrigen österreichischen 

Bundesländer Verbreitungsgebiete der FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) 

sind. 

Somit besteht im Rahmen des Schulunterrichtes, etwa beim Schulturnen im Freien 

sowie bei Schulveranstaltungen wie Projekttagen oder Wandertagen, die Möglich-

keit eines Zeckenbisses und dadurch eine Gefährdung durch FSME-Viren für nicht 

geimpfte Schülerinnen und Schüler. 

Schutz vor FSME bietet die FSME-Impfung, welche Sie beim Arzt Ihres Vertrau-

ens oder im Gesundheitsamt durchführen lassen können. Ein vollständiger Impf-

schutz ist nur dann gegeben, wenn Sie die empfohlenen Abstände der 

Grundimmunisierungsimpfungen und Auffrischungsimpfungen einhalten. 

Nähere Informationen zur FSME finden Sie unter: 

• https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/krankheiten/fsme.html  

• https://www.gesundheit.gv.at  

• https://zecken.at/fsmeundimpfen.html  

 

Die Direktorin 

HR Ing. Mag. Dr. Annemarie Karglmayer e.h. 

 

Die Schulärztin 

Dr. Jasmin Gmoser e.h. 

 

  

https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/krankheiten/fsme.html
https://www.gesundheit.gv.at/
https://zecken.at/fsmeundimpfen.html
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Octenisept 

 

Im Laufe der Ausbildung an unserer Schule wird Ihr Kind sehr viel Zeit in chemi-

schen Labors bzw. Werkstätten verbringen, da die praktische Ausbildung ein we-

sentlicher Bestandteil der höheren technischen Lehranstalten und auch ein wesent-

liches Merkmal für die Qualifizierung in der späteren Arbeitswelt ist. 

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsbestimmungen kann es hierbei zu 

kleineren Verletzungen kommen, welche nicht unbedingt einer Behandlung im Spi-

tal bedürfen. 

In vielen Fällen ist aber eine Desinfektion der Wunde vor dem Anlegen eines Ver-

bandes durchaus sinnvoll und angebracht. Dazu wird die Octenisept®-Lösung ver-

wendet. 

Wir ersuchen Sie daher, vor Ihrer Einwilligung nachfolgenden Auszug aus der Ge-

brauchsinformation durchzulesen. Für detaillierte Erklärungen über die Risiken und 

Nebenwirkungen stehen die Schulärztin, Ihr Arzt/Ihre Ärztin oder Ihr Apotheker/Ihre 

Apothekerin gerne zur Verfügung. 

Die Direktorin 

HR Ing. Mag. Dr. Annemarie Karglmayer e.h. 
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Produktdaten von Octenisept®  

Lösung zur Wund- und Schleimhautdesinfektion 

 

Zulassungsinhaber: 

Schülke & Mayr Ges.m.b.H. 

Seidengasse 9, 1070 Wien 

Tel.Nr.: 004315232501 

 

Hersteller: 

Schülke & MayerGmbH, 

22840 Nordstedt, Deutschland 

 

Zusammensetzung: 

100g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 

2,0 g 2 - Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 

 

Sonstige Bestandteile: 

(3-Cocosfettsäureamidopropyl)-dimethlyazaniumylacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 

%, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser 

 

Gebrauchsinformation von Octenisept® (Auszug) 

 

1. Was ist Octenisept® – Lösung und wofür wird sie angewendet? 

Octenisept® – Lösung ist ein Desinfektionsmittel zur äußeren Anwendung und zur Anwen-

dung auf Schleimhäuten. Octenidin wirkt umfassend keimtötend. Es ist wirksam gegen Bak-

terien, Pilze und gewisse Viren. Die Entwicklung einer Widerstandsfähigkeit von lnfektions-

erregern (Resistenz) gegen Octenidin ist aufgrund der Wirkungsweise nicht zu befürchten. 

Anwendungsgebiete: Zur antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und Über-

gangsepithel vor operativen Eingriffen. In der Mundhöhle z.B. vor Zahnextraktionen oder 

Kürettagen (chirurgische Entfernung eines Gewebes durch Ausschabung) im Urogenitalbe-

reich z.B. vor Hysterektomie (operative Entfernung der Gebärmutter) und im Rektalbereich 

(z.B. vor dem Veröden von Hämorrhoiden). Zur zeitlich begrenzten Wund- und Nahtversor-

gung. Zur zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung infizierter Wunden der Haut. 

 

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Octenisept® – Lösung beachten? 

Octenisept® – Lösung darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (aller-

gisch) gegen Octenidindihydrochlorid, 2 - Phenoxyethanol oder einen der sonstigen Be-

standteile von Octenisept® – Lösung sind. 

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Octenisept® – Lösung ist erforderlich: Oc-

tenisept® sollte nicht in größeren Mengen verschluckt werden. Wird eine größere Menge 

verschluckt, so kann es zu Reizungen der Magen- und Darmschleimhaut kommen. Oc-

tenisept® sollte nicht am Trommelfell angewendet werden. Octenisept® ist nicht zur Dau-

eranwendung vorgesehen. Das Präparat wird als bitter empfunden. Die Einwirkzeit ist ein-

zuhalten und darf nicht durch vorheriges Abtrocknen verkürzt werden. Bei Wundspülung ist 

darauf zu achten, dass das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht wird bzw. 
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injiziert wird. Bei Spülungen von Wundhöhlen ist darauf zu achten, dass ein Abfluss jeder-

zeit gewährleistet ist (z.B. Drainage, Lasche) 

Bei Anwendungen von Octenisept® – Lösung mit anderen Arzneimitteln: Bitte informieren 

Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker/Ihre Apothekerin, wenn Sie andere Arznei-

mittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch 

wenn es sich nicht um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Verwenden Sie Oc-

tenisept® nicht mit Antiseptika auf PVP-Iod-Basis auf benachbarten Hautarealen verwen-

den, da es zu starken braunen bis violetten Verfärbungen kommen kann. 

Bei Anwendung von Octenisept® – Lösung zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken: 

keine Besonderheiten 

Schwangerschaft und Stillzeit: Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren 

Arzt oder Apotheker um Rat. Das Präparat sollte in der Schwangerschaft nur mit Vorsicht 

angewendet werden. Octenisept® kann bei Bedarf während der Stillzeit angewendet wer-

den. 

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen: Octenisept® – Lösung hat keine 

Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. 

 

3. Wie ist Octenisept® – Lösung anzuwenden? 

Auf die zu desinfizierenden Areale auftragen: bei Packungsgröße 50 ml auf die zu desinfi-

zierenden Areale aufsprühen. Gegebenenfalls kann, insbesondere im Bereich der Mund-

höhle, auch eine Spülung vorgenommen werden. Die zu desinfizierenden Areale vollstän-

dig benetzen und 1 Minute einwirken lassen. Bei Spülungen der Mundhöhle soll mit ca. 20 

ml Octenisept® 20 Sekunden lang intensiv gespült und eine zusätzliche Einwirkzeit von 

einer Minute vorgesehen werden. 

Octenisept wird unverdünnt angewendet. Die Lösung ist nicht zur Einnahme geeignet. Zur 

Hautdesinfektion (z.B. vor Kaiserschnitt) ist eine Einwirkzeit des unverdünnten Präparats 

von 2 Minuten einzuhalten. Bitte fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker/Ihre 

Apothekerin, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. 

Wenn Sie eine größere Menge von Octenisept® – Lösung angewendet haben, als Sie soll-

ten: Mit einem trockenen Lappen abwischen. 

Wenn Sie die Anwendung von Octenisept® – Lösung vergessen haben: Wenden Sie es 

wie gewohnt an. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen 

Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker/Ihre Apothekerin. 

 

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich? 

Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. 

Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. eine vorübergehende Rötung an 

der behandelten Stelle möglich. 

Wie alle Arzneimittel kann Octenisept® – Lösung Nebenwirkungen haben, die aber nicht 

bei jedem auftreten müssen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder Ihren Apothe-

ker/Ihre Apothekerin, wenn einer der aufgelisteten Nebenwirkungen Sie erheblich beein-

trächtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht angegeben sind. 
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Einverständnis zur Einnahme von 

Kaliumiodid 

 

Der Reaktorunfall von Tschernobyl hat zu einem starken Anstieg von strahlenbe-

dingten Schilddrüsentumoren bei Kindern und Jugendlichen in den stark belasteten 

Gebieten um Tschernobyl geführt. 

Ursache dafür ist radioaktives Jod, das bei schweren Reaktorunfällen in großen 

Mengen freigesetzt wird. Nach Aufnahme in den Körper wird es in der Schilddrüse 

gespeichert und führt dort zu einer hohen lokalen Strahlenbelastung. 

Die rechtzeitige Einnahme von Kaliumjodid-Tabletten sättigt die Schilddrüse mit 

stabilem Jod und verhindert so die Speicherung von radioaktivem Jod. Dadurch 

werden die Strahlenbelastung der Schilddrüse und damit das Auftreten von strah-

leninduzierten Schilddrüsentumoren praktisch auf null gesenkt. Voraussetzung da-

für ist jedoch, dass die Tabletten vor Eintreffen der radioaktiven Wolke eingenom-

men werden. 

Die rechtzeitige Einnahme von Kaliumjodid-Tabletten bietet einen sehr wirksamen 

Schutz vor strahleninduziertem Schilddrüsentumor. 

Um eine rechtzeitige Einnahme zu ermöglichen, werden in Schulen und Internaten 

Kaliumjodid-Tabletten gelagert. Eine Abgabe an Ihr Kind kann jedoch nur mit Ihrer 

vorherigen Einwilligung erfolgen. 

Durch Ausfüllen einer Einverständniserklärung können Sie die Abgabe an lhr Kind 

ermöglichen. 

Bei einem Reaktorunfall erfolgt die Abgabe der Kaliumjodid-Tabletten nur nach aus-

drücklicher Aufforderung durch die Gesundheitsbehörden. 

Bitte lesen Sie vor Ihrer Einwilligung die nachfolgenden Informationen aus der Ge-

brauchsinformation zu den Kaliumjodid-Tabletten aufmerksam durch. 

Die Direktorin 

HR Ing. Mag. Dr. Annemarie Karglmayer e.h. 
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Information zu den Kaliumjodid-Tabletten (sinngemäß aus der Gebrauchsin-

formation) 

 

Kaliumjodid-Tabletten dürfen nicht eingenommen werden: 

• bei einer Schilddrüsenüberfunktion 

• bei gutartigen Knoten in der Schilddrüse, die nicht behandelt werden. Bei sogenannten 

unbehandelten „heißen Schilddrüsenknoten“ besteht die Gefahr einer massiven Über-

produktion von Schilddrüsenhormonen, die schlimmstenfalls zu lebensbedrohlichen 

Herz-Kreislaufreaktionen führen kann. 

• bei Verdacht auf einen bösartigen Tumor der Schilddrüse. Schilddrüsentumore werden 

mit radioaktivem Jod behandelt. Wenn Kaliumjodid in großen Mengen eingenommen 

wird, kann das die Tumorbehandlung unmöglich machen. 

• bei Allergie (Überempfindlichkeit) gegen Jod. Das ist sehr selten und darf nicht mit der 

häufigen Allergie gegenüber Kontrastmitteln (dienen zur besseren Darstellung von ver-

schiedenen Organen in bildgebenden Verfahren wie z.B. der Röntgendiagnostik) ver-

wechselt werden. 

• bei Allergie gegen einen der sonstigen Bestandteile der Tabletten (Maisstärke, Lactose-

Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, basisches Butylmethacrylat-Copolymer, Magne-

siumstearat) 

• bei Dermatitis herpetiformis Duhring (einer Erkrankung, bei der Bläschen, Hautrötungen, 

Hautausschläge, Quaddeln und stark brennender Juckreiz auftreten, bevorzugt an Ell-

bogen oder Knien) 

• bei allergisch bedingter Entzündungen der Blutgefäßwände (Hypokomplementämischer 

Vaskulitis) 

 

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Kaliumjodid – Tabletten ist erforderlich: 

• bei einer Erkrankung, die die Luftröhre betrifft. Durch die Gabe von hohen Jodmengen 

kann die Schilddrüse wachsen, was eine bereits bestehende Einengung der Luftröhre 

noch verschlimmert. 

• wenn lhr Kind mit Schilddrüsenhemmstoffen (Thyreostatika) behandelt wird. Fragen Sie 

bitte lhre Ärztin/lhren Arzt, ob lhr Kind Kaliumjodid-Tabletten einnehmen darf. 

 

Einnahme von Kaliumjodid – Tabletten mit anderen Arzneimitteln 

• Die Wirkung von Kaliumjodid-Tabletten wird beeinflusst durch: 

Arzneimittel, die den Schilddrüsenstoffwechsel beeinflussen (z.B. Perchlorat, Thiocya-

nat in Konzentrationen über 5 mg/dl). Sie hemmen die Jodaufnahme durch die Schild-

drüse. 

• Kaliumjodid – Tabletten beeinflussen die Wirkung von: 

Schilddrüsenhemmstoffen (Thyreostatika) 

Welche Nebenwirkungen sind möglich? 

Wie alle Arzneimittel können Kaliumjodid – Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber 

nicht bei jedem auftreten müssen. 
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Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde 

gelegt: 

• sehr häufig (sie treten bei mehr als 1 von 10 Patienten auf) 

• häufig (sie treten bei mehr als 1 von 100, aber weniger als 1 von 10 Patienten auf) 

• gelegentlich (sie treten bei mehr als 1 von 1.000, aber weniger als 1 von 100 Patienten 

auf) 

• selten (sie treten bei mehr als 1 von 10.000, aber weniger als 1 von 1.000 Patienten auf) 

• sehr selten (sie treten bei weniger als 1 von 10.000 Patienten auf) 

 

Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts 

Eine Reizung der Magenschleimhaut kann insbesondere bei Einnahme von Kaliumjodid-

Tabletten auf nüchternen Magen auftreten. 

 

Hormonelle Erkrankungen 

Sehr selten: jodbedingte Schilddrüsenüberfunktion. Anzeichen einer Schilddrüsenüber-

funktion können erhöhter Puls, Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit, Zittrigkeit, Durchfall und 

Gewichtsabnahme trotz gesteigerten Appetits sein. 

Gefäßerkrankungen 

Selten: Gefäßentzündungen (z.B. Periarteriitis nodosa) 

 

Erkrankungen des lmmunsystems 

Selten: Eine nicht bekannte Jodallergie kann erstmalig in Erscheinung treten. Dabei können 

allergische Erscheinungen wie z.B. Hautrötung, Jucken und Brennen in den Augen, 

Schnupfen, Reizhusten, Durchfall, Kopfschmerzen und ähnliche Symptome auftreten. Be-

sonders bei bestehender Dermatitis herpetiformis Duhring sind lebensbedrohliche Reakti-

onen möglich (Kaliumjodid – Tabletten dürfen nicht eingenommen werden). 

 

Generell gilt: 

Fragen Sie lhre Ärztin / lhren Arzt oder lhre Apothekerin / lhren Apotheker, wenn Sie weitere 

lnformationen oder einen Rat benötigen. 
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STRAHLENSCHUTZ AN SCHULEN 

STRAHLENSCHUTZ an Schulen bei schweren Reaktorunfällen 

Allgemeines 

Bei schweren Unfällen in Kernkraftwerken können große Mengen an Radioaktivität in die Um-

welt freigesetzt werden. Die freigesetzten radioaktiven Stoffe können mit der Luftströmung weit-

räumig verfrachtet werden und große Gebiete radioaktiv verunreinigen. Zum Schutz der Bevöl-

kerung werden in solchen Fällen von den Strahlenschutzbehörden verschiedene Maßnahmen 

empfohlen oder angeordnet. Diese Maßnahmen dienen der Reduktion der Strahlenbelastung 

und damit der möglichen gesundheitlichen Folgen eines Reaktorunfalls. 

Bei schweren Unfällen in grenznahen Kernkraftwerken und ungünstigen Wetterverhältnissen 

kann es notwendig sein, in Schulen verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Schülerinnen 

und Schüler sowie des Schulpersonals vor Strahlung zu setzen. Im Folgenden werden allge-

meine Informationen über das Vorgehen der Strahlenschutzbehörden bei einem Reaktorunfall 

und spezielle Anleitungen für das Verhalten in Schulen in solchen Fällen gegeben 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 

Welche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei einem Reaktorunfall tatsächlich erforder-

lich sind, hängt von vielen Faktoren ab. Die wesentlichsten davon sind: Art und Ausmaß der 

radioaktiven Freisetzung, Wind- und Niederschlagsverhältnisse sowie Dauer des Durchzugs 

der radioaktiven Wolke. Im Anlassfall erfolgt eine Bewertung der radiologischen Lage durch die 

Strahlenschutzbehörden. Auf Basis dieser Bewertung werden dann konkrete Maßnahmen zum 

Schutz der Bevölkerung empfohlen oder angeordnet. Für das Verhalten in Schulen gilt daher: 

Im Fall eines Reaktorunfalls sind die Empfehlungen und Anordnungen der Strahlen-

schutzbehörden zu befolgen. 

Bekanntgabe der Strahlenschutzmaßnahmen über den ORF 

Die von den Strahlenschutzbehörden festgelegten Strahlenschutzmaßnahmen werden über 

den ORF (Radio und Fernsehen) bekannt gegeben. Die Bevölkerung in den (voraussichtlich) 

betroffenen Gebieten wird rechtzeitig durch Sirenen gewarnt (gleichbleibender Dauerton von 

drei Minuten) oder – bei akuter Gefahr – alarmiert (auf- und abschwellender Heulton von einer 

Minute). 

In beiden Fällen gilt: Radio oder Fernseher (ORF) einschalten und die durchgegebenen Schutz-

maßnahmen befolgen. Bei einer Alarmierung sind zudem auch schützende Gebäude aufzusu-

chen. 

Die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung werden über den ORF bekannt gegeben. 

Anmerkung: Anhang 1 gibt einen Überblick über die Bedeutung der Warn- und Alarmsignale. 

Phasen eines Reaktorunfalls 

Aus Sicht des Strahlenschutzes ist es sinnvoll, bei der Vorbereitung auf einen Reaktorunfall 

(Notfallplanung) und im Anlassfall folgende drei Phasen zu unterscheiden: 

• Vorwarnphase (Zeit vor Eintreffen der radioaktiven Wolke) 

• Kontaminierungsphase (Zeit während des Durchzugs der radioaktiven Wolke) 

• Zwischen- und Spätphase (Zeit nach Durchzug der radioaktiven Wolke) 

Vor allem in der Vorwarnphase und in der Kontaminierungsphase müssen allfällige Maßnahmen 

zum Schutz der Bevölkerung rechtzeitig umgesetzt werden, um voll wirksam zu sein. Im Fol-

genden wird auf diese drei Phasen und die in den einzelnen Phasen in Schulen möglicherweise 

durchzuführenden Schutzmaßnahmen näher eingegangen. 
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Maßnahmen in der Vorwarnphase 

Verbleiben in der Schule 

Die zentrale Frage im Fall einer herannahenden radioaktiven Wolke ist: Können die Schüler/in-

nen nach dem regulären Schulschluss noch entlassen werden oder müssen sie in der Schule 

bleiben, bis die Wolke durchgezogen ist? Die Entscheidung darüber kann jedoch erst im An-

lassfall getroffen werden. Sie hängt im Wesentlichen davon ab, wie groß die Zeitspanne zwi-

schen dem regulären Schulschluss und dem Eintreffen der radioaktiven Wolke ist und ob die 

Schüler/innen in dieser Zeitspanne den Heimweg schaffen können. 

Der Zeitpunkt des Eintreffens der Wolke kann von den Strahlenschutzbehörden anhand der 

Wetterlage für die betroffenen Regionen relativ genau vorhergesagt werden. Dieser Zeitpunkt 

wird im Anlassfall über den ORF bekannt gegeben. Die weiteren Maßnahmen sind auf die zur 

Verfügung stehende Vorwarnzeit abzustellen. 

Bei ausreichender Vorwarnzeit vor dem voraussichtlichen Eintreffen der radioaktiven 

Wolke 

Wenn die Vorwarnzeit auf Grund der erhaltenen Informationen ausreicht, um den Schüler/innen 

nach Unterrichtsschluss eine sichere Rückkehr nach Hause zu ermöglichen, dann sind sie mit 

dem Hinweis, dass jeder unnötige Aufenthalt im Freien zu vermeiden ist, regulär aus dem Un-

terricht zu entlassen. 

Für eine vorzeitige Entlassung aus dem Unterricht ist bei Schüler/innen bis zur 8. Schulstufe 

unumgängliche Voraussetzung, dass die Erziehungsberechtigten sich damit einverstanden er-

klärt haben. Wäre die Schülerin/der Schüler auch zu Hause unbeaufsichtigt (etwa weil die Er-

ziehungsberechtigten berufstätig sind, keine Nachbarschaftshilfe möglich ist und auch keine 

sonstige Lösung gefunden werden kann), muss diese Schülerin/dieser Schüler jedenfalls in der 

Schule verbleiben. 

Auch Schüler/innen ab der 9. Schulstufe, deren Erziehungsberechtigte mit einer vorzeitigen 

Entlassung aus dem Unterricht nicht einverstanden sind, haben in der Schule zu bleiben, sofern 

sie noch nicht eigenberechtigt sind. 

Bei Schüler/innen, die für den Heimweg ein Verkehrsmittel benützen müssen, ist zusätzlich be-

sonders darauf Bedacht zu nehmen, dass sie bei einem vorzeitigen Verlassen des Unterrichts 

auch tatsächlich rechtzeitig vor dem voraussichtlichen Eintreffen der radioaktiven Wolke nach 

Hause kommen (Bedachtnahme auf Abfahrtszeiten von Transportmitteln, ungünstige Verkehrs-

verbindungen, Verkehrsstaus etc.). 

Keine ausreichende Vorwarnzeit bzw. keine Möglichkeit der sicheren Rückkehr nach 

Hause 

In diesen Fällen muss für eine Beaufsichtigung in der Schule gesorgt werden. Die Schulleite-

rin/der Schulleiter trifft die Entscheidung, welche Lehrpersonen für die Beaufsichtigung Sorge 

tragen. Von diesem Aufsichtsdienst sollen nach Möglichkeit schwangere Lehrerinnen und Leh-

rer/innen, die Eltern von Kleinkindern und/oder Volksschulkindern sind, ausgenommen werden. 

Die Dauer des Zeitraumes, in dem bei Kontaminationssituationen ein Aufenthalt im Freien für 

die Kinder möglichst vermieden werden soll, hängt von der Stärke der Kontamination und der 

Wetterlage ab und kann von einigen Stunden bis zu einigen Tagen betragen. 

Nur im Extremfall kann es für Schüler/innen, die nicht mehr rechtzeitig nach Hause entlassen 

werden konnten, erforderlich sein, im Schulgebäude zu nächtigen. 

An der Schule zu treffende Vorbereitungsmaßnahmen 
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Ausgehend von der Überlegung, dass vor Eintreten eines Anlassfalles an den Schulen eine 

Reihe von vorbereitenden Maßnahmen getroffen werden können, diese Vorkehrungen aber 

nach den verschiedenen Gegebenheiten am Schulstandort (Größe der Schule, Lage in der 

Stadt oder auf dem Land, Pflichtschule oder weiterführende Schule etc.) unterschiedlich sein 

werden und daher nicht abstrakt und einheitlich von einer zentralen Stelle geregelt werden kön-

nen, wird in der Folge auf vorbereitende Maßnahmen hingewiesen, die zweckmäßigerweise von 

den Schulen zu treffen sind. 

In die Durchführung dieser Maßnahmen sollen insbesondere an den Schulen ernannte Zivil-

schutzreferent/inn/en sowie an Höheren Schulen die Referent/inn/en für Geistige Landesvertei-

digung einbezogen werden. Diese Referent/inn/en haben eine spezielle Strahlenschutzausbil-

dung. 

Die zeitgerecht zu treffenden Vorkehrungen betreffen vor allem das Erarbeiten, Festlegen und 

Erproben entsprechender Pläne für den Ernstfall sowie die Bereitstellung von Behelfsschutz-

mitteln (Klebebänder, Reinigungstücher etc.) und Rundfunkempfangsgeräten. 

Besonders wichtig wird auch die Information der Schüler/innen über Maßnahmen des Strahlen-

schutzes im Unterricht sein. Diese Information wird insbesondere das Vorgehen bei ausreichen-

der Vorwarnzeit vor dem voraussichtlichen Eintreffen der radioaktiven Wolke enthalten. Es 

muss bereits vorher für die Schule feststehen, welche Schüler/innen nach Hause geschickt wer-

den können. 

Für die Schüler/innen, die nicht nach Hause entlassen werden können, hat die Schulleiterin /der 

Schulleiter (§ 56 Abs. 4 Schulunterrichtsgesetz) für die erforderliche Aufsicht zu sorgen. 

Die Schulleiterin/der Schulleiter hat auch für den Fall, dass trotz der Empfehlung der Strahlen-

schutzbehörde, die Kinder nicht in die Schule zu schicken, dennoch Schüler/innen in die Schule 

kommen, Vorsorge zu treffen, dass an der Schule die erforderliche Aufsicht der Kinder durch 

Lehrpersonen gewährleistet ist. 

Weitere Maßnahmen in der Vorwarnphase 

Folgende Maßnahmen sind in der Vorwarnphase jedenfalls durchzuführen: 

• Beruhigen der Schülerinnen und Schüler Es sollte versucht werden, beruhigend auf 
die Schüler/innen einzuwirken. Die Situation und die Schutzmaßnahmen sollten ihnen 
erläutert werden. 

• Kontakt zu Erziehungsberechtigten ermöglichen bzw. aufnehmen Den Schüler/in-
nen sollte der Kontakt zu den Erziehungsberechtigten ermöglicht werden. 

• Fenster und Türen schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen ausschalten Durch 
diese Maßnahme wird die radioaktive Verunreinigung der Schulräume möglichst gering 
gehalten. Falls die prognostizierte Konzentration an radioaktivem Iod in der Luft und 
damit die erwartete Schilddrüsendosis über bestimmten Werten liegen, wird von den 
Strahlenschutzbehörden zunächst die Vorbereitung der in den Schulen gelagerten Iod-
Tabletten empfohlen. Werden die prognostizierten Werte dann tatsächlich erreicht oder 
überschritten, wird die Einnahme der Iod-Tabletten zum Schutz der Schilddrüse emp-
fohlen. Näheres zu den Iod-Tabletten ist in Anhang 2 zu finden. 

• Vorbereiten der Iod-Tabletten Falls eine entsprechende Aufforderung durch die Strah-
lenschutzbehörden erfolgt, sind die Iod-Tabletten für eine Einnahme vorzubereiten. Eine 
Verabreichung der Tabletten darf jedoch erst nach ausdrücklicher Aufforderung durch 
die Strahlenschutzbehörden erfolgen. 

• Einnahme der Iod-Tabletten zum Schutz der Schilddrüse Falls die Strahlenschutz-
behörden zur Einnahme der Iod-Tabletten auffordern, sind den Schüler/innen die Tab-
letten zu verabreichen. Erforderlich ist dafür eine entsprechende Einverständniserklä-
rung der Erziehungsberechtigten. Bei sehr hohen Konzentrationen an radioaktivem Iod 
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in der Luft kann es auch für das Schulpersonal bis 40 Jahre notwendig sein, Iod-Tablet-
ten einzunehmen. Auch dies darf jedoch nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch 
die Strahlenschutzbehörden erfolgen. Anmerkung: Die Einnahme von Iod-Tabletten 
wird in Österreich nur bei schweren grenznahen Reaktorunfällen und ungünstiger Wet-
terlage erforderlich sein. Und selbst in solchen Fällen wird die Einnahme nicht öster-
reichweit, sondern nur in grenznahen, entsprechend stark betroffenen Regionen not-
wendig sein. 

Maßnahmen in der Kontaminierungsphase 

Während des Durchzugs der radioaktiven Wolke (Kontaminierungsphase) ist jedenfalls fol-

gende Maßnahme erforderlich: 

• Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen ausge-
schaltet lassen 

Dies gilt für die gesamte Dauer des Durchzugs der radioaktiven Wolke. Dadurch werden die 

radioaktive Verunreinigung der Schulräume und die Konzentration an radioaktiven Stoffen in 

der Luft möglichst gering gehalten. Falls Schüler/innen während des Durchzugs der radioaktiven 

Wolke in der Schule sind, sind zusätzlich folgende Maßnahmen erforderlich: 

• Beruhigen der Schülerinnen und Schüler Es sollte versucht werden, beruhigend auf 
die Schüler/innen einzuwirken. Die Situation und die Schutzmaßnahmen sollten ihnen 
erläutert werden. 

• Kontakt zu Erziehungsberechtigten ermöglichen Den Schüler/innen sollte der Kon-
takt zu   den   Erziehungsberechtigten   ermöglicht   werden.    Falls   die   radioaktive 
Kontamination  und  damit  die  Strahlendosis  (externe  Dosis  im  Freien  plus Inhala-
tionsdosis) bestimmte Werte überschreiten, wird von den Strahlenschutzbehörden der 
Aufenthalt in Gebäuden empfohlen. 

• Aufenthalt in Gebäuden (Schulgebäude) Alle Personen sollten sich im Schulgebäude 
und möglichst fern von Fenstern aufhalten. Diese Maßnahme bietet bei massiven Ge-
bäuden einen sehr wirksamen Schutz gegen die externe Strahlung von radioaktiven 
Stoffen im Freien (in der Luft oder am Boden). 

• Aufenthalt in Gebäuden (Ersatzgebäude) Gebäude aus Holz oder Glas bieten kaum 
Schutz gegen externe Strahlung von radioaktiven Stoffen im Freien. Besteht eine 
Schule überwiegend aus solchen Materialien und sind keine geeigneten, entsprechend 
abschirmende Räumlichkeiten (z.B. Kellerräume) im Schulgebäude vorhanden, sind 
von der Schulleitung im Vorhinein geeignete Ersatzgebäude ausfindig zu machen, die 
im Anlassfall aufgesucht werden können. Anmerkung: Der Aufenthalt in Gebäuden wird 
in Österreich nur bei schweren grenznahen Reaktorunfällen und ungünstiger Wetterlage 
erforderlich sein. Und selbst in solchen Fällen wird der Aufenthalt in Gebäuden nicht 
österreichweit, sondern nur in grenznahen, entsprechend stark betroffenen Regionen 
notwendig sein. 

Maßnahmen in der Zwischen- und Spätphase 

Nach Durchzug der radioaktiven Wolke (Zwischen- und Spätphase) sind jedenfalls folgende 

Maßnahmen erforderlich (Lüften und Reinigen sollten möglichst rasch nach dem Durchzug der 

radioaktiven Wolke erfolgen): 

• Lüften der Räume Diese Maßnahme reduziert die radioaktive Kontamination der Luft 
in den Schulräumen. 

• Reinigen der Räume und des Inventars Diese Maßnahme reduziert die radioaktive 
Kontamination der Böden und des Inventars. In der Regel sind gewöhnliche Reinigungs-
verfahren ausreichend (Staubsaugen, Aufwischen, Abwischen etc.) Falls spezielle Ver-
fahren erforderlich sein sollten, wird dies von den Strahlenschutzbehörden bekannt ge-
geben. 

• Informieren der Schülerinnen und Schüler über den Reaktorunfall, über die erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen, über mögliche gesundheitliche Auswirkungen etc. 
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Von den Strahlenschutzbehörden wird entsprechendes Informationsmaterial über ver-
schiedene Wege zur Verfügung gestellt. 

Abhängig vom Ausmaß der radioaktiven Kontamination könnten nach Durchzug der radioakti-

ven Wolke (Zwischen- und Spätphase) noch folgende Maßnahmen erforderlich sein: 

• Kein Aufenthalt im Schulhof, kein Sport im Freien, keine Wandertage etc. Diese 
Maßnahmen reduzieren primär die externe Strahlung von am Boden abgelagerten radi-
oaktiven Stoffen. Welche Maßnahmen konkret erforderlich sind und wie lange sie auf-
recht bleiben müssen, wird von den Strahlenschutzbehörden bekannt gegeben. 

• Schulhof, Sportanlagen, Spielplätze etc. reinigen Diese Maßnahmen reduzieren pri-
mär die externe Strahlung von am Boden abgelagerten radioaktiven Stoffen. Wie das 
Reinigen am besten erfolgt (z.B. mit Feuerwehrspritzen, mit Hochdruckreinigern), wird 
von den Strahlenschutzbehörden bekannt gegeben. 

• Luftfilter austauschen Diese Maßnahme reduziert primär die externe Strahlung von in 
Filtern enthaltenen radioaktiven Stoffen. 

• Weitere Maßnahmen Allfällige weitere Maßnahmen werden von den Strahlenschutz-
behörden bekannt gegeben. 

Anhang 1 
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Anhang 2 

Bevorratung von Kaliumiodid-Tabletten an Schulen 

Der Reaktorunfall von Tschernobyl hat zu einem starken Anstieg von strahlenbedingtem Schild-

drüsenkrebs besonders bei Kindern und Jugendlichen geführt. Die Einnahme von Kaliumiodid-

Tabletten zum Schutz der Schilddrüse vor Strahlung ist eine der wichtigsten Maßnahmen im 

Notfall. Die Schilddrüse wird durch das Iod dieser Tabletten vorübergehend gesättigt und kann 

kein radioaktives Iod mehr aufnehmen. Strahlenbedingter Schilddrüsenkrebs kann äußerst wir-

kungsvoll verhindert werden, wenn die Einnahme rechtzeitig, kurz vor dem Eintreffen der radi-

oaktiv kontaminierten Luftmassen, erfolgt. Für den Fall, dass sich ein Reaktorunfall während 

der Schulzeit ereignet, müssen als Strahlenschutzmaßnahme an allen Schulen und Kinderbe-

treuungseinrichtungen Kaliumiodid-Tabletten bevorratet werden. 

Kaliumiodid-Tabletten dürfen nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Strahlen-

schutzbehörden eingenommen werden! 

Die Gratistabletten sind weitgehend formlos, unter Angabe der benötigten Anzahl mit Bestäti-

gung durch die Schuldirektion, über die nächstgelegenen Apotheken zu beziehen. 

Der Bedarf ermittelt sich wie folgt: 

für Schüler/innen unter 13 Jahren: 1 Tablette, für Schüler/innen ab 13 Jahren: 2 Tabletten, für 

Schulpersonal unter 40 Jahren: 2 Tabletten, plus 20 % Sicherheitszuschlag auf den errechneten 

Bedarf. 

Für Internatsschulen: 1 Packung á 10 Stück pro Schüler/in bzw. Schulpersonal unter 40 Jahren, 

plus 10 % Sicherheitszuschlag. 

Die Tabletten sind in geeigneter Weise laut Beipackzettel zu lagern. Die Tabletten sind etwa 10 

Jahre haltbar. Über einen Austausch der Kontingente an Schulen werden die Schulen per Erlass 

informiert. 

Die Ausgabe von Kaliumiodid-Tabletten an Schüler/innen bis zur 8. Schulstufe erfordert das 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Die Einverständniserklärung (Merkblatt des Ge-

sundheitsministeriums) ist bei Schuleintritt einzuholen und ist für die Dauer des Aufenthalts in 

der Einrichtung gültig. Die Erziehungsberechtigten sind aufgefordert, bei Bekanntwerden von 

Unverträglichkeiten oder Gegenanzeigen die Schule in Kenntnis zu setzen. Schüler/innen ab 

der 9. Schulstufe sind zur persönlichen Einwilligung berechtigt, falls keine Einwilligungserklä-

rung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 

Da ein Strahlennotfall ebenso außerhalb der Schulzeit erfolgen kann, stellt das Gesundheitsmi-

nisterium für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sowie für Schwangere und Stillende die 

Kaliumiodid-Tabletten auch für die Bevorratung zu Hause kostenlos zur Verfügung. Personen 

von 18 bis 40 Jahren können Kaliumiodid -Tabletten zu einem geringen Preis in Apotheken 

erwerben. Personen über 40 Jahre sollten Kaliumiodid-Tabletten nicht mehr einnehmen, da ihr 

Risiko an strahlenbedingtem Schilddrüsenkrebs zu erkranken sehr gering, das Risiko von Ne-

benwirkungen durch die Iod-Zufuhr aber hoch ist. 
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ALARMPLAN KALIUMIODIDPROPHYLAXE 

bei radioaktiver Kontamination (Strahlenunfall, Reaktorkatastrophe, etc.) 

 

Alarmierung:  Zivilschutzsignal (Sirene) 

   1. Warnung: 3 Minuten Dauerton 

   2. Alarm: 1 Minuten auf- und abschwellender Ton 

   3. Entwarnung: 1 Minuten Dauerton 

Maßnahmen: 

   Radio bzw. TV einschalten 

   Fax, Computer (E-Mail !) einschalten 

   Personen im Freien (im Schulhof und vor dem Schultor) 

   informieren (Anweisung geschlossene Räume aufzusuchen) 

   Fenster und Türen schließen (ev. mit Klebeband undichte Stellen  

  verschließen 

   Lüftungen abstellen, Lüftungsöffnungen verschließen 

Vorbereitungen: 

   für Austeilen der Kaliumjodidtabletten sorgen 

   für Diensteinteilung der LehrerInnen sorgen 

   für Aufsicht über alle SchülerInnen, auch ev. nach Unterrichtsende 

sorgen 

Behördliche Anweisungen abwarten und je nach Alarmstufe handeln 

Alarmstufe I: an bis 18-jährige Personen Kaliumjodidtabletten austeilen 

Alarmstufe II: an bis 40-jährige Personen Kaliumjodidtabletten austeilen 

Kaliumjodidtabletten:im Schularztzimmer (Raum 067 - Parterre – Aula) - (dort auch 

   Merkblätter über die Art der Tabletteneinnahme etc.) 

 

Die Direktorin 

HR Ing. Mag. Dr. Annemarie Karglmayer e.h. 
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Teil D 

BEILAGEN ZUM KLASSENBUCH: 

VERHALTEN IM BRANDFALL 

REINHALTEGESETZ 

PYROTECHNIKGESETZ 

SCHUTZBRILLENPFLICHT 

AUFENTHALTS- UND RAUCHVERBOT VOR DEM SCHULGEBÄUDE 
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Verhalten im Brandfall  
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Wiener Reinhaltegesetz  

Dieses kürzlich im Wiener Landtag beschlossene Landesgesetz soll die Grundlage 

für die Reinhaltung von Straßen und öffentlich zugänglichen Grünflächen schaffen. 

Auch die Anbringung von Graffiti wird unter Strafe gestellt. Die Strafbestimmungen 

sehen Geldstrafen bis € 1.000 (Ersatzfreiheitsstrafen bis 4 Tage) für Verunreinigun-

gen sowie € 2.000 (Ersatzfreiheitsstrafe bis 8 Tage) für die Nichtbeachtung von Auf-

forderungen zur Ausweisleistung sowie Beseitigungsaufträgen vor. Die Einhaltung 

der Bestimmungen wird von eigens dafür geschulten Mitarbeitern der MA 48, den 

‚Waste Watchern‘, überwacht. Mit der Kundmachung im Landesgesetzblatt ist in 

Kürze zu rechnen. 
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Pyrotechnikgesetz 
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Schutzbrillenpflicht  
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Aufenthalts- und Rauchverbot vor dem 

Schulgebäude  
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Teil E 

FORMULARE: 

ELTERNFRAGEBOGEN FÜR SCHULÄRZTIN 

KENNTNISNAHME DER HAUSORDNUNG UND DER  

VERHALTENSVEREINBARUNG 
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Elternfragebogen 
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Kenntnisnahme der Hausordnung und 

der Verhaltensvereinbarung 

 

Wir haben die Informationen zum Schulanfang gelesen und zur Kenntnis genom-

men. Weiters unterstützen wir die Hausordnung und die Verhaltensvereinbarung 

und bekräftigen dies mit unserer Unterschrift: 

 

 
 .................................................  
 Ort, Datum 

 

 
 ..............................................................   ..........................................................  
 Name SchülerIn Unterschrift SchülerIn 

 

 
 ..............................................................   ..........................................................  
 Name 1. Erziehungsberechtigte(r) Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

 ..............................................................   ..........................................................  
 Name 2. Erziehungsberechtigte(r) Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
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